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Die Menschenrechtslage in Honduras und die Mitverantwortung des Bundes in 
seiner Rolle als Gesellschafter der Flughafen München GmbH

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Der Flughafen „Franz Josef Strauß“ in München präsentiert sich auf seiner 
Web-site als „Einziger 5-Star-Airport in der EU“ (www.munich-airport.de/prei
se-auszeichnungen-86459) und galt im Jahr 2019 als einer der zehn verkehrs-
reichsten Luftfahrt-Drehkreuze in Europa (www.sav-gmbh.de/referenz-lesen/
flughafen-franz-josef-strauss-muenchen.html). Getragen wird die Flughafen 
München GmbH (FMG) von den Gesellschaftern Freistaat Bayern (mit 
51 Prozent), Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministe-
rium für Digitales und Verkehr (26 Prozent) und Landeshauptstadt München 
(23 Prozent).

Mit der Gründung der Tochtergesellschaft „Munich Airport International 
GmbH“ (MAI) im Jahr 2017 weitete die FMG ihr internationales Angebot in 
den Bereichen Beratung, Flughafenmanagement und Training aus und berich-
tet von Unterstützungsleistungen für mittlerweile „50 Flughäfen weltweit“ 
(www.munich-airport.de/presse-tochtergesellschaft-fuer-internationale-aktivit
aeten-2402225).

Einer der Kunden der Flughafen München GmbH war bereits 2015/2016 die 
Holding EMCO, die von der FMG bei der – erfolgreichen – Bewerbung um 
die Konzession für den Neubau und Betrieb des Flughafens Palmerola in Co-
mayagua/Honduras beraten wurde. Betreiberin des 2021 fertiggestellten hon-
duranischen Flughafens, der den Airport Toncontín in Tegucigalpa ersetzt, ist 
die EMCO-Tochtergesellschaft „Palmerola International Airport S. A.“ (PIA), 
die bis heute von der Munich Airport International GmbH mit Beratungs- und 
Trainingsleistungen unterstützt wird (www.munich-airport.de/presse-tochter
gesellschaft-fuer-internationale-aktivitaeten-2402225).

Eigentümer der EMCO sind der honduranische Geschäftsmann Lenir Pérez 
und seine Ehefrau Ana Facussé. Der Unternehmer gilt als einer der mächtigs-
ten Geschäftsmagnaten des Landes und wird zugleich immer wieder mit Fäl-
len von Korruption und Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht.

So ergab eine Studie des Nationalen Antikorruptionsrates (CNA) in Honduras, 
dass der Flughafenbau mit staatlichen Mitteln in Höhe von 125 Mio. US-Dol-
lar finanziert worden ist, während Pérez’ Holding-Tochter PIA, nur 87 Mio. 
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US-Dollar investiert hatte. Trotzdem würden, so der CNA, 69,4 Prozent der 
Gewinne an den privaten Investor fließen (www.cna.hn/wp-content/uploads/
2021/10/Informe-Palmerola-v2.pdf).

Die seit November 2021 regierende Präsidentin Xiomara Castro kritisierte 
kurz nach ihrem Amtsantritt auf Twitter, Palmerola basiere auf einem illegalen 
Vertrag und schaffe „ein Monopol, welches den Flughafen Toncontín schließt 
und somit die Menschen trifft, die mir ihr Mandat gegeben haben, ihn zu ver-
teidigen. Dieser Vertrag schaltet den Wettbewerb aus und wird rechtlich über-
prüft und geändert werden“ (twitter.com/XiomaraCastroZ/status/14696875858
74366470?ref_src=twsrc%5Etfw).

Als Besitzer von zwei Eisenerztagebauen im Nationalpark Carlos Escaleras 
wird Lenir Pérez zudem von der Bevölkerung in der betroffenen Region Tocoa 
für immense Umweltschäden durch die Eisenerzförderung verantwortlich ge-
macht. Umweltaktivistinnen und Umweltaktivisten kämpfen seit Jahren für 
den Erhalt des Nationalparks, gegen die Landnahme für den Eisenerzabbau 
und gegen die durch die Erzförderung und eine illegal errichtete Anlage zur 
Verarbeitung von Eisenoxid verursachte Vergiftung der Trinkwasservorkom-
men im Wasserschutzgebiet entlang der Flüsse San Pedro und Guapinol. Der 
Kampf der Umweltaktivistinnen und Umweltaktivisten gegen den Eisenerz-
tagebau, der der indigenen Bevölkerung schon jetzt die Lebensgrundlage ent-
zieht, sorgt inzwischen international für Aufmerksamkeit.

Bereits im Jahr 2013, so berichtet das Münchner Ökumenische Büro für Frie-
den und Gerechtigkeit e. V., wurde Lenir Pérez vorgeworfen, in die Bedro-
hung und Einschüchterung internationaler Menschenrechtsbeobachterinnen 
und Menschenrechtsbeobachter involviert zu sein, die eine Gemeinde bei 
ihren Protesten gegen eine der Eisenerzminen des Unternehmers unterstützt 
hatten. Die Menschenrechtsbeobachterinnen und Menschenrechtsbeobachter 
waren von einer Gruppe bewaffneter Männer in ein Waldgebiet verschleppt 
worden (www.oeku-buero.de/nachricht-506/honduras-bruchlandung-fuer-die-
menschenrechte.html). Im selben Jahr drangen zwölf bewaffnete Männer in 
das Haus von Concepción Gutiérrez ein und bedrohten sie mit dem Tod, weil 
sie sich weigerte, ihr Land an das Unternehmen von Lenir Pérez zu verkaufen 
(media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/Defender
s_Honduras_full_report_single_5.pdf).

Im Jahr 2018 trat Lenir Pérez als Nebenkläger in einem Prozess gegen acht 
Umweltverteidiger aus der Region Tocoa auf, in dem die Aktivisten zu Haft-
strafen verurteilt wurden. Obwohl die UN-Arbeitsgruppe für willkürliche In-
haftierungen die Haft bereits im Frühjahr 2021 als illegal einstufte und die so-
fortige Freilassung der acht Männer forderte, wurden die Umweltverteidiger 
erst Anfang 2022 auf nationalen und internationalen Druck hin aus dem Ge-
fängnis entlassen (www.ohchr.org/en/press-releases/2022/01/honduras-releas
e-guapinol-defenders-and-honour-pledges-made-un-human-rights).

Die internationale Nichtregierungsorganisation „Global Witness“ erklärte 
Honduras 2017 zum „gefährlichsten Land der Welt für Umweltaktivisten“. 
Die Nichtregierungsorganisation hatte ermittelt, dass zwischen 2010 und 2017 
mehr als 120 Menschen ermordet worden waren, weil sie sich für die Umwelt 
eingesetzt hatten. Der aktuellste Fall liegt nur wenige Wochen zurück: Am 
7. Januar 2023 wurden zwei Aktivisten der „Wasserschützer von Guapinol“ 
ermordet, der 38-jährige Aly Dominguez und Jairo Bonilla, 28 Jahre alt. Das 
Hochkommissariat für Menschenrechte der Vereinen Nationen in Honduras 
forderte umgehend eine unabhängige Untersuchung der Morde, man müsse 
die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Männer „für ihre Arbeit zur Ver-
teidigung der Menschenrechte Vergeltung erfahren haben“ (apnews.com/articl
e/6a1fb5632d185f7a04f4ec984a96f792). Auch ihr Protest hatte sich gegen 
den zerstörerischen Bergbau durch Lenir Pérez gerichtet. Die Menschen-
rechtsorganisation „Business & Human Rights Resource Centre“ berichtet, 
dass Lenir Pérez’ Bergbauunternehmen auf Presseanfragen zu dem Fall nicht 
reagiert habe und verweist darauf, dass Lenir Pérez den Standpunkt vertritt, 
der Widerstand gegen seine Eisenoxidminen werde von linken Gruppen ange-
trieben, die von Akteuren außerhalb der Region finanziert würden (www.busi
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ness-humanrights.org/en/latest-news/honduras-local-activists-un-call-for-inves
tigation-after-murder-of-2-human-rights-defenders/).

Die Geschehnisse in Honduras und die Rolle des Unternehmers Lenir Pérez 
dabei sowie dessen Geschäftsbeziehungen zur Flughafen München GmbH 
werfen Fragen auf, denen sich auch die Bundesregierung stellen muss, die die 
Bundesrepublik Deutschland über das Bundesministerium für Digitales und 
Verkehr als Gesellschafterin mit einer 26-Prozent-Beteiligung in der FMG 
vertritt und damit auch Mitverantwortung trägt, was die Kooperation zwischen 
der FMG-Tochter „Munich Airport International GmbH“ und der Firma 
EMCO von Lenir Pérez betrifft.

Aus der Perspektive der in der Länderinformation „Honduras“ des Auswärti-
gen Amts betonten großen Wertschätzung, die Honduras gegenüber Deutsch-
land empfindet, und des traditionell freundschaftlichen deutsch-hondurani-
schen Verhältnisses ist zudem von Interesse, wie Deutschland in „der am we-
nigsten entwickelten Region im Nordosten des Landes […] als anerkannter 
und einflussreicher Partner“ aktiv ist – in geografischer Nähe zum National-
park Carlos Escaleras, wo sich die Eisenerzminen von Lenir Pérez befinden. 
Dort gilt Deutschland als mit Abstand größter internationaler Kooperations-
partner in den Schwerpunktbereichen „berufliche Bildung sowie Umwelt- und 
Ressourcenschutz“, heißt es in der Länderinformation „Honduras“ (www.aus
waertiges-amt.de/de/service/laender/honduras-node/bilateral/221064?openAcc
ordionId=item-221068-0-panel&view=).

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ist 
im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) seit etwa 50 Jahren und aktuell mit ca. 80 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in Honduras aktiv; u. a. mit dem landesweiten Projekt 
„Ziviler Friedensdienst: Multidimensionaler Ansatz zur Bearbeitung von Res-
sourcenkonflikten und zur Förderung einer Dialogkultur in Honduras“ (Lauf-
zeit 2022 bis 2024; www.ziviler-friedensdienst.org/de/projekt/ressourcenkon
flikte-bearbeiten-und-dialogkultur-foerdern).

 1. Wurden nach Kenntnis der Bundesregierung vor Abschluss der Bera-
tungsverträge zwischen der FMG bzw. ihrer Tochtergesellschaft „Munich 
Airport International GmbH“ (MAI) und der EMCO von Lenir Pérez 
bzw. deren Tochtergesellschaft „Palmerola International Airport S. A.“ 
vor Beginn der Baumaßnahmen des Flughafens Palmerola eine Sank-
tionslistenprüfung sowie eine Compliance-Due-Diligence-Prüfung 
(www.ethicaltrade.org/issues/human-rights-due-diligence) durchgeführt,

a) wenn ja, mit welchem Ergebnis,

b) wenn nein, warum nicht?

 3. Wurden nach Kenntnis der Bundesregierung vor Abschluss der Bera-
tungsverträge zwischen der FMG bzw. ihrer Tochtergesellschaft „Munich 
Airport International GmbH“ und der EMCO von Lenir Pérez bzw. deren 
Tochtergesellschaft „Palmerola International Airport S. A.“ nach Fertig-
stellung des Flughafens Palmerola und vor nachfolgenden Beratungsver-
trägen eine Sanktionslistenprüfung sowie eine Compliance-Due-Dili-
gence-Prüfung durchgeführt,

a) wenn ja, mit welchem Ergebnis,

b) wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 1 und 3 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Nach Angaben der Flughafen München GmbH (FMG) überprüft die Munich 
Airport International GmbH (MAI) ihre Geschäftspartner regelmäßig und greift 
hierzu gegebenenfalls auch auf die Unterstützung von externen Kanzleien und 
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Prüfungsgesellschaften oder anderen Quellen zu. Die FMG und die MAI haben 
in den Jahren 2015, 2019 und 2020 Prüfungen im Sinne der Fragestellung 
durchführen lassen. In keiner der Prüfungen wurden Feststellungen gegen den 
geprüften Vertragspartner getroffen.

 2. Mit welchen konkreten Unterstützungsleistungen ist die FMG-Tochter-
gesellschaft MAI nach Kenntnis der Bundesregierung derzeit am Flug-
hafen Palmerola in Comayagua/Honduras aktiv?

Nach Angaben der FMG unterstützt die MAI den Betreiber des Flughafens 
Palmerola derzeit im Rahmen eines Operations and Management Support 
Agreements. Dieser Vertrag umfasst Beratungsleistungen in den folgenden Be-
reichen:
– Operationelle und kommerzielle Qualitätskontrolle,
– Airline Marketing (Route Development),
– Technischer Support in den Bereichen Gepäckförderanlage, Airport Securi-

ty System wie etwa Systeme zur Passagier- und Gepäckkontrolle, Video-
überwachung und Zugangskontrollsystem,

– Unterstützung bei der jährlichen Budgetplanung.

 4. Hat die Bundesregierung Kenntnis über strafrechtliche Ermittlungen 
gegen die EMCO, vertreten durch Lenir Pérez, wegen Veruntreuung 
öffentlicher Gelder und Betrugs im Zusammenhang mit dem Flughafen 
Palmerola,

a) wenn ja, wie bewertet die Bundesregierung die Risiken der Zusam-
menarbeit zwischen MAI und EMCO bzw. PIA sowie weiteren Un-
ternehmen von Lenir Pérez und seiner Frau Ana Facussé,

b) wenn nein, wie bewertet die Bundesregierung die Tatsache, dass die 
bisherigen Compliance-Due-Diligence-Prüfungen keinerlei Hinweise 
auf mögliche Risiken in diesem Bereich ergeben haben?

15. Wie bewertet die Bundesregierung die Vorwürfe gegen Lenir Pérez in 
seiner Funktion als Betreiber von Bergbauunternehmen, nach denen er 
für Menschenrechtsverletzungen, Morddrohungen, Bestechungen und 
andere Gesetzesverstöße verantwortlich ist (media.business-humanrights.
org/media/documents/files/documents/Defenders_Honduras_full_report_
single_5.pdf)?

Die Fragen 4 und 15 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Der Bundesregierung sind die öffentlich verfügbaren Informationen über Vor-
würfe gegen Lenir Pérez bekannt. Erkenntnisse, dass Lenir Pérez im Zusam-
menhang mit diesen Vorwürfen rechtskräftig verurteilt worden wäre, liegen der 
Bundesregierung bislang nicht vor.

 5. Wer kommt nach Kenntnis der Bundesregierung finanziell für die aktuell 
laufenden Beratungsleistungen des MAI gegenüber der „Palmerola Inter-
national Airport S. A.“ auf?

Nach Angaben der FMG erfolgen die Zahlungen für die erbrachten Leistungen 
der MAI durch deren dortigen Vertragspartner, die Palmerola International Air-
port S.A. de C.V.
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 6. Wie bewertet die Bundesregierung die Forschungsergebnisse des Natio-
nalen Antikorruptionsrates (CNA) in Honduras, nach denen die Holding-
Tochter PIA von Lenir Pérez trotz deutlich geringerer Investitionen den 
Großteil (69,4 Prozent) der Gewinne, die der Flughafen Palmerola er-
wirtschaftet, am honduranischen Fiskus vorbei selbst kassiert?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Informationen vor.

 7. Wie bewertet die Bundesregierung den Vorwurf der honduranischen Prä-
sidentin Xiomara Castro, der Bau des Flughafens Palmerola basiere auf 
einem illegalen wettbewerbswidrigen Vertrag, der rechtlich überprüft und 
geändert werden müsse?

Der bezeichnete Vorgang ist der Bundesregierung und nach Angaben der FMG 
auch der MAI nicht bekannt.

 8. Welche Informationen liegen der Bundesregierung bezüglich negativer 
finanzieller, sozialer und ökologischer Folgen vor, die die Einstellung 
des internationalen Flugverkehrs am Hauptstadtflughafen Airport Ton-
contín für dessen Mitarbeitende und die Anrainer mit sich brachte?

Nach Angaben der FMG wurden viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über-
nommen und Palmerola stellte in der Anfangsphase Shuttlebusse für die Mitar-
beiter zum neuen Airport zur Verfügung. Die Schall- und Emissionsbelastung 
wurde für Anwohner in Tegucigalpa signifikant reduziert.

 9. Welche Informationen liegen der Bundesregierung bezüglich negativer 
finanzieller, sozialer und ökologischer Folgen vor, die der Neubau des 
Flughafens Palmerola für dessen Mitarbeitende und die Anrainer mit sich 
brachte?

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor. 
Nach Angaben der FMG wurden Flächenverbrauch und Baukosten durch die 
Mitnutzung eines bestehenden Militärflughafenareals beziehungsweise dessen 
Erweiterung um einen kommerziellen Teil minimiert. Durch den neuen Flug-
hafen wurden in der Region Comayagua bereits mehrere hundert Arbeitsplätze 
geschaffen, ohne die indirekten und induzierten Arbeitsplatzeffekte nach volks-
wirtschaftlicher Betrachtung zu berücksichtigen.

10. In welchem über die Beratungsverträge hinausgehenden Geschäftsver-
hältnis steht die FMG bzw. die MAI zur EMCO von Lenir Pérez bzw. 
deren Tochtergesellschaft „Palmerola International Airport S. A.“?

Nach Angaben der FMG bestehen keine weiteren Geschäftsverhältnisse im 
Sinne der Fragestellung.
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11. Wie bewertet die Bundesregierung die Kooperation zwischen der MAI 
und dem Unternehmen Alutech S. A. El Salvador (ebenfalls Teil der Un-
ternehmensgruppe EMCO Holding Inc. von Lenir Pérez), das (wie im 
Falle von Palmerola International Airport) als einziger Teilnehmer der 
Ausschreibung 2021 den Auftrag für den Ausbau und die Erweiterung 
des Frachtflughafens in San Salvador/El Salvador zugesprochen bekam
(historico.elsalvador.com/historico/860540/alac-pide-iaip-desclasificar-
informacion-primer-asocio-publico-privado-aeropuerto.html; criterio.hn/
lenir-perez-financio-campana-de-bukele-y-fue-beneficiado-con-millonari
a-ampliacion-de-aeropuerto-en-el-salvador/)?

Nach Angaben der FMG hat die MAI sich nach wirtschaftlicher und strate-
gischer Bewertung der Nachfrage von Consultingleistungen zu einer Zusam-
menarbeit mit der Alutech S.A. entschieden.

12. Wie bewertet die Bundesregierung die Information aus dem Jahresbe-
richt der Beobachtungsstelle für Bürgerinitiativen (auf Basis von An-
gaben der politischen Parteien in El Salvador und der salvadorianischen 
Finanzverwaltung), dass Alutech S. A. El Salvador 2019 mit einer Wahl-
kampfspende von 1 Mio. US-Dollar an die Partei GANA den Präsident-
schaftswahlkampf des späteren Präsidenten von El Salvador, Nayib 
Bukele, mitfinanziert hat (accion-ciudadana.org/informes/Informe.-El-fin
anciamiento-las-elecciones-presidenciales-2019.-Accion-Ciudadana.-202
1.pdf?_t=1620140544, S. 247/259)?

Die Bundesregierung sieht diesbezüglich keinen Zusammenhang zur Bundes-
beteiligung an der FMG.

13. Wurden nach Kenntnis der Bundesregierung beim Abschluss von Be-
ratungsverträgen zwischen der MAI und dem Unternehmen Alutech/
EMCO im Zusammenhang mit dem Ausbau und der Erweiterung des 
Frachtflughafens San Salvador eine Sanktionslistenprüfung sowie eine 
Compliance-Due-Diligence-Prüfung durch die MAI durchgeführt,

a) wenn ja, mit welchem Ergebnis,

b) wenn nein, warum nicht?

Nach Angaben der FMG lagen zu dem Zeitpunkt des Abschlusses des Bera-
tungsvertrages keine weiteren Informationen vor.
Im Übrigen wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 3 verwiesen.

14. Wurden nach Kenntnis der Bundesregierung vor der Vergabe der Betrei-
berkonzession für das Frachtterminal des Flughafens in El Salvador an 
die Betreiberfirmen Adimex, ebenfalls eine EMCO-Tochter, und die 
MAI (www.airport-suppliers.com/airport_press_release/munich-airport-
international-awarded-new-operator-concession-for-el-salvador-airport-c
argo-terminal/) eine Sanktionslisten- sowie eine Compliance-Due-Dili-
gence-Prüfung durchgeführt,

a) wenn ja, mit welchem Ergebnis,

b) wenn nein, warum nicht?

Nach Angaben der FMG wurden bei der im Jahr 2021 vorgenommenen inter-
nen Prüfung (Sanktionslisten- sowie Compliance-Due-Diligence-Prüfung) von 
Adimex keine Feststellungen gegen den geprüften Vertragspartner getroffen. 
Daher bestand bisher keine Veranlassung zu weiteren externen Prüfungen des 
Unternehmens Adimex.
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Im Übrigen wird auf die Antwort zu den Fragen 1 und 3 verwiesen.

16. Sieht die Bundesregierung als Anteilseignerin der FMG in der Koopera-
tion zwischen der FMG-Tochter MAI und der EMCO einen Konflikt ge-
genüber den „Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte“ der UN 
(documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/144/71/PDF/G
1114471.pdf?OpenElement) im Hinblick auf die Prävention von Korrup-
tion und die Einhaltung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten in allen 
Geschäftsbeziehungen?

Nach Angaben der FMG verfolgt die MAI bei allen Aufträgen als Dienstleiste-
rin die Einhaltung und Verbesserung von sozialen und ökologischen Standards, 
so auch die UN-Nachhaltigkeitsziele.

17. Wie beurteilt die Bundesregierung auf der Grundlage ihrer eigenen Infor-
mationen das Ausmaß der Umweltzerstörung und Wasserverschmutzung 
in der Region Tocoa?

18. Wer sind nach Einschätzung bzw. Kenntnis der Bundesregierung die Ver-
ursacher der Umweltzerstörung und Wasserverschmutzung in der Region 
Tocoa?

Die Fragen 17 und 18 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Eine abschließende Beurteilung hinsichtlich der Verursacher der Umweltzerstö-
rung und Wasserverschmutzung ist aufgrund fehlender belastbarer Informatio-
nen nicht möglich.

19. Wie bewertet die Bundesregierung die Einschätzung des UN-Hoch-
kommissariats für Menschenrechte in Honduras, man müsse die Mög-
lichkeit in Betracht ziehen, dass die Ermordung der beiden Aktivisten 
Aly Magdaleno Domínguez Ramos und Jairo Bonilla Ayala, die sich 
gegen Lenir Pérez’ Bergbauprojekte im Nationalpark Carlos Escaleras 
eingesetzt haben, eine Vergeltungsmaßnahme „für ihre Arbeit zur Vertei-
digung der Menschenrechte“ war?

Der Tweet des VN-Hochkommissariats für Menschenrechte verurteilt die Er-
mordung der beiden Aktivisten, stellt allerdings keine direkte Verbindung zwi-
schen ihrer Tätigkeit und dem Mordmotiv her (https://twitter.com/OACNUDH
HN/status/1612159041471483910?lang=de). Bei der Ermordung von Men-
schenrechtsverteidigerinnen und -verteidigern und angesichts der hohen Straf-
losigkeit in Honduras liegt in diesen Fällen regelmäßig der Verdacht nahe, dass 
zwischen ihrer Arbeit und der Ermordung ein Zusammenhang besteht.

20. Verfügt die Bundesregierung über aktuelle Informationen zum Stand der 
Ermittlungen, die Aufklärung der Morde an Aly Magdaleno Domínguez 
Ramos und Jairo Bonilla Ayala und die Verfolgung der Täter betreffend, 
und wie bewertet sie den aktuellen Ermittlungsstand?

Die Bundesregierung hat gemeinsam mit EU-Partnern die verantwortlichen 
Stellen von Honduras zur Aufklärung und zur Einhaltung eines rechtsstaatli-
chen Verfahrens aufgefordert, siehe: https://twitter.com/AlemaniaenHN/status/
1612562730661052416?s=20 und https://twitter.com/AlemaniaenHN/status/16
16483233738129442?s=20.
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21. Wie bewertet nach Kenntnis der Bundesregierung die Geschäftsführung 
der Flughafen München GmbH bzw. die Geschäftsführung der FMG-
Tochtergesellschaft „Munich Airport International GmbH“ die aktuellen 
Geschehnisse in der honduranischen Region Tocoa, die teils direkt, teils 
indirekt mit den dortigen Bergbauprojekten ihres Geschäftspartners Lenir 
Pérez in Verbindung gebracht werden?

Nach Angaben der FMG nimmt die Geschäftsführung der MAI die öffentliche 
Berichterstattung zur Kenntnis. Falls sich strafrechtliche Konsequenzen für 
Vertragspartner bzw. deren wirtschaftlich Berechtigte ergeben, behandelt die 
MAI derartige Sachverhalte im Einklang mit den geltenden Compliance-
Regeln.

22. In welchem Verhältnis steht aus Sicht der Bundesregierung das deutsche 
Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit in Honduras zu den 
jahrelangen Protesten der indigenen Bevölkerung gegen die Umweltzer-
störung und Wasserverschmutzung durch die Bergbauunternehmen von 
Lenir Pérez in dieser Region?

Die bilateralen Vorhaben der technischen Zusammenarbeit sowie Einzelmaß-
nahmen im Rahmen des Studien- und Fachkräftefonds und des Ordnungspoliti-
schen Fonds in Honduras arbeiten nicht in der Region Tocoa.

23. Unterstützt die GIZ GmbH nach Kenntnis der Bundesregierung mit ih-
rem landesweit ausgerichteten Projekt „Bearbeitung von Ressourcen-
konflikten und zur Förderung einer Dialogkultur“ auch die Bevölkerung 
in der Konfliktregion Tocoa,

a) wenn ja, mit welchen Erfahrungen bzw. Erkenntnissen bisher,

b) wenn nein, aus welchen Gründen nicht?

DasProjekt des Zivilen Friedensdienstes (ZFD) „Multidimensionaler Ansatz 
zur Bearbeitung von Ressourcenkonflikten und zur Förderung einer Dialogkul-
tur in Honduras“ arbeitet nicht in der Konfliktregion Tocoa. Die Region ist be-
kannt für gewaltvolle Auseinandersetzungen zwischen Kleinbauern und Groß-
grundbesitzern, Befürwortern und Gegnern von dem Kohlekraftwerk. Auch il-
legale Akteure, Paramilitäre und Drogenbarone (Narcotraficantes) sind in der 
Region aktiv. Im Rahmen des Programmaufbaus konnte der Norden und v. a. 
die Region östlich von La Ceiba nicht berücksichtigt werden. Das Engagement 
des ZFD der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit im Bereich der 
Dialogförderung zeichnet sich durch seine Prozessorientierung und langfristig 
angelegte Zusammenarbeit mit Akteuren der Zivilgesellschaft aus, welche po-
tenziell die Dialogprozesse übernehmen können. Eine Grundvoraussetzung ist, 
dass lokale Partnerorganisationen ihr Engagement an den Prinzipien des „de-
mokratischen Dialogs“ ausrichten und eine gewisse Offenheit für allparteiliche 
Ansätze zeigen. Aufgrund der Konfliktdynamik war in Tocoa diese Grund-
voraussetzung nicht gegeben.
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24. Welche Möglichkeiten der Intervention sind nach Ansicht der Bundes-
regierung drüber hinaus denkbar, um als Gesellschafterin der FMG ge-
genüber dem MAI-Kooperationspartner Lenir Pérez Einfluss zu nehmen 
und Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln, die im Sinne von Transpa-
renz, Demokratie, Menschenrechten und ökologischer Nachhaltigkeit 
wirksam werden?

Nach Angaben der FMG wirkt MAI im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit, ins-
besondere zur strategischen Ausrichtung des Flughafens Palmerola, regelmäßig 
auch beispielsweise auf die Umsetzung von modernen Umweltstandards und 
Best Practices zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsinitiativen hin.
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